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1) Begriffsbestimmung 

 

 
Abbildung 1: Kopf des Prüfprotokolls 

 

Standort/Baustelle:  ist der Ort wo das Gerüst aufgebaut wird, dieser Stellplatz des Gerüstes ist so eindeutig wie 
möglich zu benennen. 

 
Gerüstnutzer/in (OE):  ist die Organisationseinheit (OE) der EWN, die das Gerüst in Auftrag gegeben hat und 

verwendet. 
Der Gerüstnutzer muss das erstellte Gerüst vor der erstmaligen Benutzung in Augenschein 
nehmen und auf Funktionsfähigkeit hinsichtlich offensichtlicher Mängel kontrollieren. Er hat 
mit dieser Aufgabe eine qualifizierte Person zu beauftragen. 

 
Qualifizierte Person  
des Gerüstnutzers: ist eine Person, die vom Gerüstnutzer mit bestimmten Aufgaben (gemäß der TRBS 2121 

Teil 1) beauftragt und dafür qualifiziert ist.  
Dazu können z. B. nachfolgende Personen gehören: 
 

 die eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bau- und/oder Montagegewerk haben 
oder 

 die durch eine zeitnah ausgeübte berufsnahe Tätigkeit und entsprechende 
Unterweisung über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen. 

  
 Qualifizierte Personen in der EWN GmbH sind Demontageverantwortliche, Meister & AvO. 

 
Die qualifizierte Person des Gerüstnutzers kontrolliert u. a. auf Grundlage der 
Gerüstkennzeichnung/des Prüfprotokolls des Gerüsterstellers insbesondere: 

  

 die Eignung des Gerüstes für die vom Gerüstnutzer durchzuführenden Arbeiten 
(erfolgt unter Berücksichtigung des vom Gerüsterstellers verfassten Plans für den 
Gebrauch des Gerüstes), 

 die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck als Arbeits- oder Schutzgerüst 
unter Berücksichtigung der Last-, Breiten- und Höhenklassen und  

 die Wirksamkeit der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen. 
 
Gerüstersteller/in (OE):   ist die Firma, dessen Beschäftigte Gerüste auf-, um- oder abbauen. 
 Der Gerüstersteller selbst ist zur Bereitstellung eines sicheren Gerüstes verpflichtet. 
 
 Der Gerüstersteller muss die von ihm aufgebauten Gerüste durch eine „zur Prüfung 

befähigte Person“ prüfen lassen.  
 
Zur Prüfung befähigte Person  
des Gerüsterstellers: ist diejenige Person des Gerüsterstellers, die die ordnungsgemäße Erstellung des 

Gerüstes beurteilen kann. 
 Die Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Person erfolgt nach Fertigstellung und vor 

Übergabe an den Gerüstnutzer, um den ordnungsgemäßen Zustand festzustellen 
(Nachweis ist das Prüfprotokoll). 
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 Eine zur Prüfung befähigte Person muss über erforderliche Kenntnisse zur Prüfung von 
Arbeitsmitteln verfügen, erworben durch:  
 

 Berufsausbildung, 

 Berufserfahrung und 

 zeitnahe beruflicher Tätigkeit. 
 

 Zu dem Personenkreis der zur Prüfung befähigten Person gehören: 
 

 Gerüstbauer, 

 Gerüstbau-Meister, 

 Gerüstbau-Obermonteure, 

 Gerüstbau-Kolonnenführer oder 

 Personen mit vergleichbaren Fachkenntnissen, bauhandwerklicher Ausbildung und 

 ausreichend praktischer Berufserfahrung im Gerüstbau. 
 

2) Bedeutung der Warnhinweise 
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3) Gerüstelemente 

 
 

4) Wie erfolgt die Prüfung und Übergabe des Gerüstes mittels Prüfprotokoll? 

 
Die Übergabe des Gerüstes erfolgt gemeinsam zwischen der zur Prüfung befähigten Person des Gerüsterstellers und 
der qualifizierten Person des Gerüstnutzers der EWN GmbH. Die Übergabe erfolgt vor Ort auf der Baustelle bzw. am 
Standort des Gerüstes. 
 
Dazu gehen sie zusammen die „Checkliste“ (Abb. 2) des Prüfprotokolls Punkt für Punkt durch, um zu entscheiden, ob 
das Gerüst ordnungsgemäß erstellt worden ist oder Mängel aufweist. 
 
Bei dieser gemeinsam durchgeführten Inaugenscheinnahme des Gerüstes, erfolgt die Kontrolle u. a. folgender 
Schwerpunkte: 
 

 Prüfung auf Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck als Arbeits- oder Schutzgerüst  

 Prüfung der Last-, Breiten- und Höhenklasse für die vorgesehenen Arbeiten,  
siehe hierzu auch „Anlage zum LWF-Gerüstauftrag“ auf der Rückseite  „Hinweisblatt zur Anlage“ 

 Prüfung auf augenfällige Mängel, z. B. der Aufstellfläche, der Aufstiege, der Beläge, der Eckausbildung,  
der Verankerung, des Seitenschutzes und des Abstands zum Gebäude 

 Prüfung der Wirksamkeit von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen  

 
Abbildung 2: Ausschnitt der Checkliste 
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5) Wie ist das Prüfprotokoll auszufüllen? 

 

Grundsätzlich ist das Protokoll leserlich und in Druckbuchstaben auszufüllen! 
  

Die beiden Spalten             und            (Abb. 3) des Prüfprotokolls sind als erstes mit dem Datum der Gerüstübergabe zu 
versehen. 
Für die Kontaktaufnahme bei etwaigen Fragen oder Problemen sind die Telefonnummern der beiden 
Ansprechpartner einzutragen.  
Weiterhin ist leserlich der Name der zur Prüfung befähigten Person des Gerüsterstellers und der qualifizierten Person 
des Gerüstnutzers einzutragen und anschließend erfolgen die beiden Unterschriften.  
 

 

 
Abbildung 3: Unterschriften im Prüfprotokoll 

 

6) Wann ist das Gerüst freigegeben?   
 

Für eine Gerüstfreigabe müssen bei der Übergabe die angegebenen Punkte in der „Checkliste“ mit „ja“ bzw. „nicht 
zutreffend“ beantwortet werden, Abb. 4. 

Werden beispielsweise Bestandteile wie Fahrrollen in dem Gerüst nicht verbaut, dann sind diese auch 
dementsprechend nicht vorhanden. Somit ist in der „Checkliste“ ein Kreuz bei „nicht zutreffend“ zu setzen. 

Wird bei der Übergabe ein „nein“ angekreuzt, weist das Gerüst einen Mangel auf und darf dementsprechend nicht 
freigegeben werden, siehe Punkt 7. 

Das Gerüst ist freigegeben, wenn das „Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste“ am Gerüst ausgehängt wurde. 

 
Abbildung 4: Muster eines ausgefüllten Prüfprotokolls 

1 2 

1 2 
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7) Was passiert mit dem ausgefüllten Prüfprotokoll?  
 

Nachdem das Gerüst bei der Übergabe auf die ordnungsgemäße Errichtung sowie der sicheren Funktion überprüft 
wurde, ist das Prüfprotokoll für jeden gut sichtbar in einer transparenten Tasche z. B. am Gerüstzugang 
(Treppenaufstieg oder Leitergang) auszuhängen, Abb. 5. 
 

 
Abbildung 5: Kennzeichnung Gerüstfreigabe 

 
 

8) Was ist, wenn das Gerüst Mängel aufweist? 
 

Bei festgestellten Mängeln ist der Vorgesetzte und die anderen Gerüstnutzer zu informieren, die Arbeiten sind 
einzustellen, das Prüfprotokoll ist zu entfernen und das Gerüst ist gegen unbefugtes Betreten und Benutzen (z. B. 
Entfernen der Leiter, Vorhängeschloss usw.) zu sichern.  
Das Entfernen des Prüfprotokolls erfolgt durch die Person, die den Mangel feststellt, anschließend übergibt diese das 
Prüfprotokoll an die qualifizierte Person des Gerüstnutzers. 
 
Durch das Entfernen des Prüfprotokolls wird das Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“ (Abb. 6) für alle 
ersichtlich. 
 
Erst nachdem alle Mängel durch den Gerüstersteller beseitigt wurden und eine Gerüstübergabe zwischen der zur 
Prüfung befähigten Person des Gerüsterstellers sowie der qualifizierten Person des Gerüstnutzers mittels 
Prüfprotokoll erfolgte, ist das Gerüst erneut freigegeben. 
 

 

 
Abbildung 6: Zeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“ 
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9) Was ist bei der späteren Nutzung des Gerüstes zu beachten? 
 
Wichtig ist eine arbeitstägliche Prüfung des Gerüstes vor der Benutzung auf augenscheinliche Mängel: 
 

 Prüfprotokoll (Gerüstfreigabe): vorhanden und unterschrieben? 
 Veränderungen: fehlen Bauteile?  
 Zugänge: vorhanden und ohne sichtbare Mängel? 
 Gerüstbeläge: vollflächig ausgelegt und augenscheinlich unbeschädigt (nicht eingerissen, eingeschnitten)? 
 Gerüstbeläge/Gerüstbohlen: vollständig, kein Wippen, Abheben, Verschieben? 
 Dreiteiliger Seitenschutz: Geländerholm, Zwischenholm & Bordbrett vorhanden sowie vollständig  

(ab 2 m Höhe), auch an den Stirnseiten & Öffnungen? 
 Wandabstand: max. 30 cm (oder Seitenschutz)?  
 Gerüstbauteile: verbogen oder optisch beschädigt? 

 
Ist ein gleichzeitiges Betreten bzw. Benutzen des Gerüstes durch weitere OE oder Fremdfirmen notwendig, müssen 
sich diese beim Gerüstnutzer (siehe Prüfprotokoll Gerüstnutzer) anmelden (z. B. Demontageverantwortlicher, Meister 
oder AVO). 
 
Wird das Gerüst zur weiteren Nutzung von der einen OE an die andere OE übergeben, ist die zur Prüfung befähigte 
Person des Gerüsterstellers und die qualifizierte Person des Gerüstnutzers hinzuzuziehen und ein neues Prüfprotokoll 
muss ausgestellt werden. 
 
Das Gerüst ist bei den nachfolgenden Anlässen erneut zu überprüfen: 
 

 am Gerüst wurden Veränderungen vorgenommen 

 das Gerüst wurde über einen längeren Zeitraum nicht genutzt 

 das Gerüst war Naturereignissen wie z. B. einem Sturm ausgesetzt 

 

10)  Grundsätze 

 
 Nur der Gerüstersteller baut Gerüste, nimmt Veränderungen vor und baut diese ab. 

 Klappen von Durchstiegsbelägen sind nach dem Durchstieg zu schließen und während der Arbeiten auf der 
Gerüstebene geschlossen zu halten. 

 Ab 2 m Arbeitshöhe wird ein dreiteiliger Seitenschutz nötig. 

 Der Seitenschutz muss vollständig ausgeführt sein, auch an den Ecken. 

 Ein sicherer Auf- und Abstieg muss vorhanden sein. 

 Ist keine Gerüstfreigabe vorhanden, dann darf das Gerüst nicht betreten werden. 

 Es ist verboten auf Gerüsten zu klettern, vom Gerüst zu springen und auf Gerüstbelägen zu springen. 

 Zwischen Material/Lasten muss auf Gerüsten ein Gang von mindestens 20 cm Breite freigehalten werden. 

 Für Gerüste, die nicht nach der Regelausführung errichtet wurden, wird ein Standsicherheitsnachweis benötigt. 

 Bei Mängelfeststellung ist das Prüfprotokoll zu entfernen und der Vorgesetzte ist zu informieren. 

 Schutzhelm und Sicherheitsschuhe sind auf Gerüsten zu tragen. 

 Wer eigenmächtig Gerüste auf-, um- oder abbaut, muss mit disziplinarischen Maßnahmen rechnen. 

 

11) Rechtsgrundlagen/Informationsquellen 

 
 DGUV Information 201-011: Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten 

 TRBS 1203: Zur Prüfung befähigte Personen 

 TRBS 2121 Teil 1: Gefährdung von Beschäftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerüsten 

 BG Bau: Bausteine zum Thema Gerüst 

 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

 DIN 4420-1 und 3: Arbeits- und Schutzgerüste  

 DIN EN 12811-1 bis 2: Temporäre Konstruktionen für Bauwerke  


